
Hamburg-Wahl 2011
Informationen zum Wahlvorschlagsverfahren

Landeswahlamt Hamburg 5. Januar 2011



2Überblick: Wahlrecht

Der Weg in die Hamburgische Bürgerschaft führt über die 
Landeslisten und über die Wahlkreislisten.
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Wahl der Gesamtlisten

Wahl der von den 
Parteien/Wählervereini

Die Landeslisten

Parteien/Wählervereini
gungen aufgestellten 
Personen
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Vergabe der Stimmen 
ausschließlich an 
Personen

Die Wahlkreislisten



517 Wahlkreise

Die zum 1. Januar 2011 neu 
entstandenen Stadtteile „Hamm“ und 
„Neuallermöhe“ sind in der 
Wahlkreiseinteilung berücksichtigt.



6Die 17 Wahlkreise zur Bürgerschaftswahl

• 3 – 5 Sitze werden über die 
Wahlkreislisten zur 
Bürgerschaftswahl vergeben
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�6 – 10 Kandidaten dürfen 
aufgestellt werden5
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7Die 17 Wahlkreise zur 
Bezirksversammlungswahl
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• 7 – 26 Sitze werden über die 
Wahlkreislisten zur 
Bezirksversammlungswahl 
vergeben
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26
15

15

vergeben

�14 – 52 Kandidaten dürfen 
aufgestellt werden



8Wahl der Hamburgischen Bürgerschaft

5 Stimmen 

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗
5 Stimmen

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗
Landeslisten WahlkreislistenLandeslisten Wahlkreislisten

Mehrheitsverhältnisse in der 
Bürgerschaft

50 Abgeordnete 71 Abgeordnete

121 Abgeordnete in der Bürgerschaft

und

entscheiden über entscheiden über



9Der Weg in die sieben Bezirksversammlungen

• Es gelten die Grundsätze und die Wahlkreiseinteilung der 
Bürgerschaftswahl.

• Gewählt werden kann auf Bezirks- und Wahlkreislisten. 

• Zu wählen sind 
• 57 Bezirksabgeordnete in Wandsbek,• 57 Bezirksabgeordnete in Wandsbek,
• 51 Bezirksabgeordnete in HH-Mitte, Altona, Eimsbüttel, 

HH-Nord und Harburg,
• 45 Bezirksabgeordnete in Bergedorf

NEU:
• statt der 5-%-Hürde wird eine 3-%-Hürde eingeführt 
• die Bürgerschaftswahl und die Wahlen zu den 

Bezirksversammlungen finden voraussichtlich letztmalig im Jahr 
2011 zusammen statt



10Sitzverteilung in der Bürgerschaft

1. Schritt Wie viele der 121 Sitze bekommt welche Partei 
(oder Wählervereinigung mit Landesliste)?
→ Verteilung der Sitze gemäß dem Verhältnis der 
Landeslistenstimmen.

2. Schritt Welche Personen erhalten die Sitze?2. Schritt Welche Personen erhalten die Sitze?

a) Vergabe von 71 Sitzen nach Wahlkreisen.

b) Vergabe von 50 Sitzen nach Landeslisten.



11Sitzverteilung in der Bürgerschaft

1. Schritt: Verteilung der Sitze gemäß dem Verhältnis der 
Landeslistenstimmen:

1. Ermittlung der Summe der abgegebenen gültigen Stimmen 
(Personenstimmen, Summe der Personenstimmen, 
Listenstimmen, Gesamtstimmen [= Summe der 
Personenstimmen + Listenstimmen]).Personenstimmen + Listenstimmen]).

2. Berücksichtigung nur von Landeslisten, die mindesten 5 % 
der insgesamt abgegebenen gültigen Gesamtstimmen 
erhalten haben.

3. Verteilung der Sitze auf die Landeslisten nach dem 
Divisorverfahren mit Standardrundung.  



12Sitzvergabe an Personen nach Wahlkreislisten

2. Schritt: Welche Personen erhalten die Sitze? 

a) Vergabe  von 71 Bürgerschaftssitzen nach Wahlkreislisten:

1. Ermittlung der Wahlkreisstimmen. 
(für jede Person und für alle Personen einer Wahlkreisliste)

2. Verteilung der im jeweiligen Wahlkreis zu vergebenden Sitze auf die 2. Verteilung der im jeweiligen Wahlkreis zu vergebenden Sitze auf die 
Wahlkreislisten nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung.

3. Zuweisung der auf eine Wahlkreisliste entfallenden Sitze an die Personen nach 
der Reihenfolge der Stimmenanzahl. Bei gleicher Stimmenanzahl entscheidet die 
Reihenfolge der Benennung in der Wahlkreisliste. 



13Sitzvergabe an Personen nach Landeslisten

2. Schritt: Welche Personen erhalten die Sitze? 

b) Vergabe  von 50 Bürgerschaftssitzen nach Landeslisten

1. Im 1. Schritt ist bereits die Verteilung der Sitze gemäß dem Verhältnis er 
Landeslistenstimmen erfolgt.

2. Von der Sitzanzahl wird die Zahl der in den Wahlkreisen ermittelten Sitze 
abgezogen. 

3. Die übrigen Sitze werden an die Landeslisten verteilt. 



14Sitzvergabe an Personen nach Landeslisten

Verteilung der übrigen Sitze an die jeweilige Landesl iste:

1. Unterscheidung: Listenstimmen (Stimmen für Gesamtheit der Landesliste) 
Personenstimmen: (Stimmen für jede Person)
Gesamtstimmen: (Personen- und Listenstimmen)

2. Errechnung des Anteils der Listenstimmen an den Gesamtstimmen und 2. Errechnung des Anteils der Listenstimmen an den Gesamtstimmen und 
damit des entsprechenden Anteils der noch freien Landeslistensitze. 

3. Verteilung dieses Anteils der übrigen Sitze an die noch nicht gewählten 
Personen in der Reihenfolge der Landesliste.

4. Verteilung der dann noch übrigen Sitze an die noch nicht gewählten 
Personen der Landesliste in der Reihenfolge der Personenstimmzahlen.



15Beispiel  für die Sitzvergabe nach Landesliste

45 Sitze

− Listenstimmen Partei D
insgesamt:   100.000

−Persönlichkeitsstimmen
Partei D insgesamt:

150.000

Partei  D

Anspruch auf Sitze in
der Bürgerschaft

25 Sitze
bereits über 

20 Sitze

1.)

2a.)2b.)

150.000
- Gesamtstimmen der Partei :      

250.000

8 Sitze nach Listenstimmen
(20 x 100.000)

250.000

bereits über 
Wahlkreislisten 

vergeben

werden durch 
Landesliste 

besetzt

= 8

(20 x 150.000)
250.000

= 12 12 Sitze nach der Anzahl der 
Personenstimmen



16Reihenfolge auf den Stimmzetteln

Die Reihenfolge der Wahlkreislisten richtet sich nach der Zahl der 
jeweils im Wahlvorschlag für den Wahlkreis benannten Personen. 

(Auf Wahlkreislisten dürfen höchstens doppelt so viele Personen aufgeführt 
sein, wie Sitze im jeweiligen Wahlkreis zu vergeben sind).

Die Reihenfolge der Landeslisten richtet sich nach der Zahl aller 
in den Wahlkreislisten der Partei oder Wählervereinigung in den Wahlkreislisten der Partei oder Wählervereinigung 
benannten Personen.

Bei gleicher Personenzahl entscheidet die Zahl der 
Landesstimmen, die die Partei oder Wählervereinigung bei der 
letzten Wahl zur Bürgerschaft bekommen hat. 

Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die alphabetische 
Reihenfolge der Namen der Parteien oder Wählervereinigungen 
oder bei Einzelbewerbungen des Kennworts.



17Reihenfolge auf den Stimmzetteln

Nicht maßgeblich für die Reihenfolge der Listen sind:

- die Zahl der Personen auf der Bezirksliste,

- die Zahl der Personen auf der Landesliste,

- die Reihenfolge der Einreichung der Wahlvorschläge.



18Sitzvergabe in den Bezirksversammlungen

• Es gelten die Grundsätze der Bürgerschaftswahl.

• Neu: Statt der 5 %-Hürde gilt die 3 %-Hürde.
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WAHLVORSCHLAGSVERFAHREN



20Wählbarkeitsvoraussetzungen

Bürgerschaftwahl:
Wählbar sind alle Deutschen, die
1. das 18. Lebensjahr am Wahltag vollendet haben,
2. seit mindestens 3 Monaten im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg wohnen 

oder sich dort gewöhnlich aufhalten,
3. nicht nach § 7 BüWG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und
4. nicht nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 BüWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Bezirksversammlungswahlen:
Wählbar sind alle Deutschen und Unionsbürger (Staatsangehörige aller Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft), die
1. das 18. Lebensjahr am Wahltag vollendet haben,
2. seit mindestens 3 Monaten im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg wohnen 

oder sich sonst gewöhnlich aufhalten,
3. Einwohner des Bezirks sind (am Wahltag),
4. nicht nach § 7 BüWG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind und
5. nicht nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 BüWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.



21Kandidierendenaufstellung 

Landes- u. Bezirkslisten

•in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung 
in geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden 
ist

Wahlkreislisten (Bü u. BV)

•in einer Mitgliederversammlung in 
geheimer Abstimmung hierzu 
gewählt worden ist

Für einen Wahlvorschlag einer Partei oder Wählervere inigung kann nur 
kandidieren, wer

���� die Mitglieder und Vertreter müssen zum Zeitpunkt der Abstimmung zur 
Bürgerschaft bzw. Bezirksversammlung wahlberechtigt sein

• Durch die Fristabkürzung für die vorgezogene Wahl am 20. Februar 2011 dürfen 
Kandidatenaufstellungen ab sofort stattfinden.



22Kandidierendenaufstellung

• Die Kandidierenden der Wahlkreislisten werden 
von den Mitgliedern einer Partei oder 
Wählervereinigung gewählt, die im 
Wahlkreis wahlberechtigt sind. 

���� Die Kandidierenden selbst müssen nicht in dem 
Wahlkreis wahlberechtigt sein; jedoch in Hamburg (Bü) bzw. für die 

BV zusätzlich noch spätestens am Wahltag im Bezirk wohnen.

• Die Kandidierenden der Landes- bzw. Bezirkslisten
• werden von den Mitgliedern (oder ihren Vertretern)
• einer Partei oder Wählervereinigung gewählt, die
• in Hamburg bzw. im jeweiligen Bezirk wahlberechtigt sind.



23Kandidierendenaufstellung

� Auf Landes- und Bezirkslisten dürfen höchstens 
60 Personen benannt sein.

� Auf Wahlkreislisten dürfen höchstens doppelt so 
viele Personen aufgeführt sein, wie Sitze im 

< 60 Personen

< 6 bis 10 Personenviele Personen aufgeführt sein, wie Sitze im 
jeweiligen Wahlkreis zu vergeben sind.

� Niemand darf in mehr als einer 
Bürgerschaftswahlkreisliste einer Partei und in 
mehr als einer Landesliste einer Partei benannt 
werden. Das gleiche gilt für die 
Bezirksversammlungswahlkreise und die 
Bezirkslisten.

< 6 bis 10 Personen

1x 1x

< 14 bis 52
Personen

1x 1x



24Kandidierendenaufstellung

Sonderfragen zur Kandidierendenaufstellung: 

Mindestanzahl von Mitgliedern für die Aufstellung von 
Kandidierenden: 2

Blockwahl: „Die Wahl von Personen in Blöcken, die nur als ganze 
angenommen oder abgelehnt werden können, ist unzulässig“, § 24 
Absatz 1 Satz 5 BüWG. Aber: Blockwahlen sind zulässig, wenn 
Gegenkandidaturen rechtlich und tatsächlich möglich sind.

Die Aufstellung von mehr Kandidierende n, als auf dem 
Wahlvorschlag stehen dürfen, ist zulässig (Reihenfolge muss 
feststehen).



25Inhalt/Form der Wahlvorschläge

• Die sich bewerbenden Personen müssen im Wahlvorschlag in 
erkennbarer Reihenfolge aufgeführt sein

Angaben im Wahlvorschlag

→ Name der Partei
bzw.

→ Name oder Kennwort der Wählervereinigung + Kurzbezeichnung→ Name oder Kennwort der Wählervereinigung
bzw.

→ Kennwort der Einzelbewerbung
Angaben, der sich bewerbenden Personen im Wahlvorschlag

→ Familienname
→ Vorname(n)
→ Anschrift der Wohnung (bei mehreren Wohnungen der 

Hauptwohnung) bzw. bei Vorliegen einer Auskunftssperre eine 
Erreichbarkeitsanschrift

→ Beruf dieser Personen
→ Geburtsdatum

+ Kurzbezeichnung
(wenn verwendet)



26Inhalt der Wahlvorschläge

• In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine sie 
vertretende Person angegeben werden.

Die Vertrauensperson…

→ muss nicht in Hamburg wahlberechtigt sein

→ muss geschäftsfähig und volljährig sein→ muss geschäftsfähig und volljährig sein

→ darf auch selber kandidieren

→ fehlt die Vertrauensperson, so gilt die erste den Wahlvorschlag 
unterschreibende Person als Vertrauensperson
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28Unterstützungsunterschriften

Bürgerschaft

•Parteien, Wählervereinigungen und 
Einzelbewerbungen, die

−im Deutschen Bundestag oder
−in der  gesetzgebenden Körperschaft 
eines Landes (Landesparlament)

vertreten sind.

Bezirksversammlung

•Parteien, Wählervereinigungen und 
Einzelbewerbungen, die

−in der Bezirksversammlung,
−im Deutschen Bundestag oder
−in der  gesetzgebenden Körperschaft 
eines Landes (Landesparlament)

Nicht notwendig für:

vertreten sind. eines Landes (Landesparlament)
vertreten sind.

Mindestanzahl der Unterstützungsunterschriften: 

Bürgerschaft

Bezirksversammlung

WahlkreislistenLandeslisten / Bezirkslisten

1001000

50200
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34Fristen: Wahlvorschläge

Wahlkreislisten (Bü u. BV) und Bezirkslisten
sind den Bezirkswahlleitungen

Landeslisten sind der Landeswahlleitung

spätestens am  19.01.2011 
(32. Tag vor der Wahl) bis 
16.00 Uhr schriftlich 
einzureichen

Die Bezirkswahlausschüsse

Der Landeswahlausschuss

entscheiden am 
22.01.2011 (29. Tag vor 

der Wahl) über die 
Zulassung der 

Wahlkreislisten (Bü u. 
BV) und Bezirkslisten

Landeslisten



35Änderung/Zurücknahme von Wahlvorschlägen

• Änderung:
− Bis Ablauf der Einreichfrist möglich (19.01.2011, 16 Uhr)
− Durch schriftliche Erklärung der Vertrauensperson

• Zurücknahme:
− Bis Zulassungsentscheidung möglich (22.01.2011)
− Durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 

und der Stellvertretung



362. Sitzung des Landeswahlausschusses für 
die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft

Der Landeswahlausschuss entscheidet in seiner 

2. Sitzung über die Zulassung der Landeslisten zur Bürgerschaftswahl

Die Zulassung der Landeslisten als Wahlvorschläge ist ausschließlich davon 
abhängig, ob bestimmte formelle Voraussetzungen nach dem 

Die Vertrauenspersonen ...
• … werden zur Sitzung eingeladen
• … erhalten vorab die Beschlussvorschläge des Landeswahlleiters 

sowie die Daten, die für den jeweiligen Wahlvorschlag auf dem 
Stimmzettel erscheinen sollen ���� Freigabe der Daten durch die 
Vertrauensperson während der Sitzung

abhängig, ob bestimmte formelle Voraussetzungen nach dem 
Bürgerschaftswahlgesetz und der Wahlordnung vorliegen .



37Der Wahlabend

Nach Beendigung der Wahl wird in den einzelnen Wahlbe zirken das 
vorläufige Ergebnis der Teilauszählung der Landeslisten öffentlich 

ermittelt.

Wahlabend Teil-Auszählung der Landeslisten 

zur Berechnung des Landesproporz

Es werden am Wahlabend lediglich die Stimmen für die Partei 
(Gesamtstimmen) dokumentiert.

Eine  personengenaue Dokumentation findet am Wahlabend nicht statt.

Zudem: Es findet am Wahlabend keine Beschlussfassung über die unklaren 
Stimmabgaben statt; diese Stimmen werden für die vorläufige Auszählung 
am Wahlabend pauschal als ungültig gewertet. 

zur Berechnung des Landesproporz
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Haben Sie Fragen?


